
 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

Sozial- und Jugendämter Sachsen-Anhalt mit Besonderheiten bei Asylbewerbern  Stand 01.01.2026 
 
Die Hinweise auf den Krankenbehandlungsscheinen sind vorrangig zu beachten. Dies gilt auch für die Erbringung von Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen sowie für die Ausstellung von Überweisungen! 
 
Bitte beachten Sie, dass alle eingereichten Dokumente mit Ihrem Vertragsarztstempel zu versehen sind, damit jederzeit eine korrekte Zuordnung 
vorgenommen und eine ordnungsgemäße Abrechnung gewährleistet werden kann.  
 
Bitte beachten Sie, dass einige Sozialämter auf ihren Behandlungsscheinen zusätzlich eine Unterschrift des Arztes verlangen.  
 
 

Kassen-Nr. Sozialamt Vertrag 
mit KVSA 

Besonderheiten Erbringung Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen 
bei Asylbewerbern 

Ausstellung Überweisungsschein 
bei Asylbewerbern 

85-802 Landkreis 
Jerichower Land 

Sozial- und 
Jugendamt  

 

X - Heilmittelverordnung: 
- nur nach RS mit dem  
  Sozialamt 

Krankenhauseinweisung: 
- bei Notfall ok, 
   bei planbarer Op muss 
   RS mit Sozialamt 
  erfolgen 

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein  
  (Muster 19) möglich 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

- Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen 

  



 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

Kassen-Nr. Sozialamt Vertrag 
mit KVSA 

Besonderheiten Erbringung Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen 
bei Asylbewerbern 

Ausstellung Überweisungsschein 
bei Asylbewerbern 

85-805 Landkreis Harz 
Sozialamt 

X Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein  
  (Muster 19) möglich 

 

Impfungen und 
Vorsorgeuntersuchungen: 
- bitte Hinweise auf dem  
  Behandlungsschein beachten 

 

- bitte Hinweise auf dem 
Behandlungsschein beachten 

Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen 

85-806  Landkreis Börde 
Sozialamt 

X Heilmittelverordnung: 
- nur nach RS mit dem  
  Sozialamt 

Krankenhauseinweisung: 
- bei Notfall ok (Information 
  an das Sozialamt am 
  nächsten Arbeitstag) 
- bei planbarer Op muss  
  RS mit Sozialamt erfolgen 

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein möglich 
(Information an das 
Sozialamt, wer NFD in 
Anspruch genommen hat) 

 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte nur nach 
  vorheriger RS mit dem Sozialamt 

- Zwischenschaltung des 
Sozialamtes 
Ausstellung eines neuen 
Behandlungsausweises durch das 
Sozialamt, wenn keine dringende 
Behandlungsbedürftigkeit vorliegt 

- bei dringender 
Behandlungsbedürftigkeit 
Ausstellung eines Überweisungs-
scheines ohne Rücksprache mit 
dem Sozialamt möglich 

  



 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

Kassen-Nr. Sozialamt Vertrag 
mit KVSA 

Besonderheiten Erbringung Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen 
bei Asylbewerbern 

Ausstellung Überweisungsschein 
bei Asylbewerbern 

85-809 Landeshauptstadt 
Magdeburg 
Sozialamt 

 

X Notfall(-dienst):  
- auf NFD-Schein  
  (Muster 19) möglich 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

 

 

-Überweisungsscheine zum 
 Facharzt 
 sind vom Sozialhilfeträger 
 genehmigen zu lassen (Ausnahme 
 Überweisung zu 
 Probenuntersuchungen) 

85-812 Altmarkkreis 
Salzwedel 
Sozialamt  

 

Notfall(-dienst):  
- auf NFD-Schein  
  (Muster 19) möglich 

 

 
Stempel und Unterschrift  
des Arztes auf dem 
Behandlungsschein -> 
diese sind  
Voraussetzung für die 
Abrechnung  

 

 

 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

-Überweisungsscheine zum 
 Facharzt 
 sind vom Sozialhilfeträger 
 genehmigen zu lassen (Ausnahme 
 Überweisung zu 
 Probenuntersuchungen) 

  



 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

Kassen-Nr. Sozialamt Vertrag 
mit KVSA 

Besonderheiten Erbringung Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen 
bei Asylbewerbern 

Ausstellung Überweisungsschein 
bei Asylbewerbern 

85-813 Landkreis Stendal 
Sozialamt 

X Heilmittelverordnung: 
- nur nach RS mit dem  
  Sozialamt 

Krankenhauseinweisung: 
- bei Notfall ok, bei  
  planbarer Op muss RS mit  
  Sozialamt erfolgen 

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein möglich 
- Schein vom Sozialamt ist 
  nachzufordern 

 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte  

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

- Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen  

  



 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

Kassen-Nr. Sozialamt Vertrag 
mit KVSA 

Besonderheiten Erbringung Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen 
bei Asylbewerbern 

Ausstellung Überweisungsschein 
bei Asylbewerbern 

85-819 Landkreis Harz 
Jugendamt 

 

X 

 

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein  
  (Muster 19) möglich 

 

Impfungen und 
Vorsorgeuntersuchungen: 
- bitte Hinweise auf dem  
  Behandlungsschein beachten 

 

Überweisungsscheine zum 
Facharzt  

sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen 

 

 

85-823 Landkreis Stendal 
Jugendamt 

X 
 

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein  
  (Muster 19) möglich 

 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte  

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

- bei dringender 
Behandlungsbedürftigkeit 
Ausstellung eines Überweisungs-
scheines ohne Rücksprache mit 
dem Sozialamt möglich  

-  Zwischenschaltung des 
Sozialamtes 
Ausstellung eines neuen 
Behandlungsausweises durch das 
Sozialamt, wenn keine dringende 
Behandlungsbedürftigkeit vorliegt 

85-831 Landeshauptstadt 
Magdeburg 
Jugendamt 

X nach RS mit dem Jugendamt 
Magdeburg am 01.08.25  

in letzter Zeit werden die 
Behandlungsscheine 
ausschließlich per Mail 
rausgeschickt und wir 
können die Kopien 
grundsätzlich akzeptieren 

 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

 

 Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
-Hinweise auf dem 
Behandlungsschein beachten, 

- lt. Behandlungsausweis 
Überweisungen möglich 

 



 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

Kassen-Nr. Sozialamt Vertrag 
mit KVSA 

Besonderheiten Erbringung Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen 
bei Asylbewerbern 

Ausstellung Überweisungsschein 
bei Asylbewerbern 

86-802 Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld 

 Heilmittelverordnung: 
- nur nach RS mit dem  
  Sozialamt 

Krankenhauseinweisung: 
- nur nach RS mit dem 
  Sozialamt (Kostenüber- 
  nahmeverfahren) 

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein  
  (Muster 19) möglich 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte  

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte  

- Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen  

86-803 Landkreis 
Mansfeld-Südharz 

 Heilmittelverordnung: 
- nur nach RS mit dem  
  Sozialamt 

Krankenhauseinweisung: 
- bei Notfall ok, bei  
  planbarer Op muss RS mit  
  Sozialamt erfolgen 

Notfalldienst: 
- auf NFD-Schein (Muster  
  19) möglich 

 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen: 
- bitte Hinweise auf dem  
  Behandlungsschein beachten 
- bei Kindern durch Vertragsärzte 
  möglich, trotz anderslautenden  
  Hinweisen auf den  
  Behandlungsscheinen 

- Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen  

  



 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

Kassen-Nr. Sozialamt Vertrag 
mit KVSA 

Besonderheiten Erbringung Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen 
bei Asylbewerbern 

Ausstellung Überweisungsschein 
bei Asylbewerbern 

86-804 Stadt Halle (Saale) 
Fachbereich 
Soziales 

 Heilmittelverordnung: 
- nur nach RS mit dem  
  Sozialamt 

Krankenhauseinweisung: 
- nur nach RS mit dem 
  Sozialamt  

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein (Muster 
  19) möglich 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

- Abrechnung von 
Überweisungsscheinen  
bei Asylbewerbern ohne 
Genehmigung durch das Sozialamt 
möglich (bei Laborleistungen auch 
quartalsübergreifende 
Überweisungen möglich) 

- Genehmigung für geplante 
ambulante Eingriffe vorher beim 
Sozialamt einholen 

86-806 Landkreis 
Saalekreis 
Ausländeramt 

 

 Heilmittelverordnung: 
- nur nach RS mit dem  
  Sozialamt 

Krankenhauseinweisung: 
- nur nach RS mit dem 
  Sozialamt  

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein (Muster 
  19) möglich 

 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte  

 

 

 

- Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen 

  



 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

Kassen-Nr. Sozialamt Vertrag 
mit KVSA 

Besonderheiten Erbringung Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen 
bei Asylbewerbern 

Ausstellung Überweisungsschein 
bei Asylbewerbern 

86-816 Jugendamt 
Burgenlandkreis 

 

Heilmittelverordnung: 
- nur nach RS mit dem  
  Sozialamt 

Krankenhauseinweisung: 
- bei Notfall ok, bei  
  planbarer Op muss RS mit  
  Sozialamt erfolgen 

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein möglich 
- Schein vom Sozialamt ist 
  nachzufordern 

 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte  

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte  

- Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen  

86-817 Burgenlandkreis  
Integrations- und 
Ausländeramt 

 

 

 

Heilmittelverordnung: 
- nur nach RS mit dem  
  Sozialamt 

Krankenhauseinweisung: 
- bei Notfall ok, bei  
  planbarer Op muss RS mit  
  Sozialamt erfolgen 

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein möglich 
- Schein vom Sozialamt ist 
  nachzufordern 

 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte  

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte  

- Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen  

  



 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

Kassen-Nr. Sozialamt Vertrag 
mit KVSA 

Besonderheiten Erbringung Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen 
bei Asylbewerbern 

Ausstellung Überweisungsschein 
bei Asylbewerbern 

86-821 Stadt Halle (Saale) 
Fachbereich 
Bildung 
Kinder- und 
Jugendhilfe  

 Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein (Muster 
19) möglich 

- Genehmigung für geplante 
ambulante Eingriffe 
vorher beim Sozialamt 
einholen 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

- Abrechnung von 
Überweisungsscheinen  
bei Asylbewerbern ohne 
Genehmigung durch das Sozialamt 
möglich (bei Laborleistungen auch 
quartalsübergreifende 
Überweisungen möglich) 

 

86-822 Landkreis Anhalt-
Bitterfeld  
Jugendamt 

 Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein (Muster 
  19) möglich 

 

Impfungen und Vorsorgen:  
- bitte Hinweise auf dem  
  Behandlungsschein beachten 

 

- bitte Hinweise auf dem 
Behandlungsschein beachten 

86-825 Landkreis 
Saalekreis 
Jugendamt 

X  

 

Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein (Muster 
  19) möglich 

 

 

 

 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

-- bei dringender 
Behandlungsbedürftigkeit 
Ausstellung eines Überweisungs-
scheines ohne Rücksprache mit 
dem Sozialamt möglich  

-  Zwischenschaltung des 
Sozialamtes 
Ausstellung eines neuen 
Behandlungsausweises durch das 
Sozialamt, wenn keine dringende 
Behandlungsbedürftigkeit vorliegt  

  



 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

Kassen-Nr. Sozialamt Vertrag 
mit KVSA 

Besonderheiten Erbringung Schutzimpfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen 
bei Asylbewerbern 

Ausstellung Überweisungsschein 
bei Asylbewerbern 

87-802 Salzlandkreis 
Ausländer- und 
Asylrecht 

 

 Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein (Muster 
19) möglich 

Impfungen und Vorsorgen:  
- bitte Hinweise auf dem  
  Behandlungsschein beachten 

 

 

- bitte Hinweise auf dem 
Behandlungsschein beachten 

Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen 

87-803 Stadt Dessau-
Roßlau 
Sozialamt 

 

 

X Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein (Muster 
19) möglich 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

 

- Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen 

87-809 Landkreis 
Wittenberg 
Fachdienst 
Asylangelegenheiten  

 Notfalldienst:  
- auf NFD-Schein (Muster 
19) möglich 

 
Stempel und Unterschrift  
des Arztes auf dem 
Behandlungsschein -> 
diese sind  
Voraussetzung für die 
Abrechnung  
 

Impfungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

Vorsorgeuntersuchungen:  
- durch niedergelassene  
  Vertragsärzte 

 

- Überweisungsscheine zum 
Facharzt  
sind vom Sozialhilfeträger 
genehmigen zu lassen 
(Ausnahme: Überweisung zu 
Laboruntersuchungen) 

  



 

Mutterschaftsvorsorgen sind dem Hilfeempfänger lt. §4 Abs. 2 Asylb LG zu gewähren. 
 
 

bei nachfolgenden Jugendämtern erfolgt die Abrechnung direkt mit den Jugendämtern 
 
 
 

Jugendamt 
 

 
Jugendamt Landkreis Börde 
 
 
Jugendamt Altmarkkreis Salzwedel  
 
 
Jugendamt Salzlandkreis FD 22 Jugend und Familie 
 
 
Jugendamt Landkreis Dessau 
 
 
Jugendamt Landkreis Wittenberg 
 
 
Jugendamt Landkreis Mansfeld-Südharz 
 

 


